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Antwort  
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der PDS/Linke Liste 
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Der Verfassungsschutzbericht des Bundes für das Jahr 1992 

Am 27. August 1993 legte der Bundesminister des Innern den Verfas-
sungsschutzbericht des Bundes für das Jahr 1992 vor. In dem Bericht 
wird festgehalten, daß es 1992 in der Bundesrepublik Deutschland 82 
rechtsextremistische Organisationen und sonstige Personenzusam-
menschlüsse, 29 rechtsextremistische Verlage und Vertriebsdienste 
(darunter: sieben Buchverlage, 14 Zeitungs- und Zeitschriftenverlage 
und acht Vertriebsdienste) und 75 rechtsextremistische Publikations-
organe (davon 54, die mindestens viermal im Jahr erscheinen) gibt. 

Nun werden in dem Verfassungsschutzbericht nur die wenigsten rechts-
extremen Organisationen aufgeführt. Von den 33 „neonazistischen 
Organisationen" werden gerade sieben, von den 41 sonstigen rechtsex-
tremen Gruppen werden nur zwei, von den acht „National-freiheitli-
chen" und „National-demokratischen" Organisationen werden nur drei 
namentlich aufgeführt und dargestellt. Das heißt über den weitaus 
größten Teil der rechtsextremen Organisationen erhält die Leserin und 
der Leser durch die Lektüre des Verfassungsschutzberichtes nicht ein-
mal den Namen der Organisationen, geschweige denn Aufklärung über 
die Politik dieser Gruppen. 

Ähnlich verhält, es sich bei den rechtsextremen Zeitschriften-, Buchver-
lagen und Vertriebsdiensten. Von den 14 organisationsunabhängigen 
rechtsextremen Zeitschriftenverlagen werden nur zwei, von den 
15 organisationsunabhängigen rechtsextremen Buchverlagen und Ver-
triebsdiensten werden ebenfalls nur zwei erwähnt. 

1. Um welche 82 rechtsextremen Organisationen handelt es sich im 
einzelnen konkret? 

2. Um welche 75 rechtsextremen organisationsunabhängigen Zeitun-
gen handelt es sich im einzelnen konkret? 

3. Um welche sieben organisationsunabhängigen rechtsextremen 
Buchverlage handelt es sich im einzelnen konkret? 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 
17. September 1993 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 



Drucksache 12/5698 	Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 

4. Um welche 14 organisationsunabhängigen rechtsextremen Zei-
tungs- und Zeitschriftenverlage handelt es sich im einzelnen kon-
kret? 

5. Um welche acht organisationsunabhängigen rechtsextremen Ver-
triebsdienste handelt es sich im einzelnen konkret? 

6. Wie viele und welche rechtsextremen ausländischen Organisatio-
nen sind in der Bundesrepublik Deutschland aktiv? 

7. Welche ausländischen rechtsextremen Publikationsorgane werden 
in der Bundesrepublik Deutschland verbreitet? 

8. Welche ausländischen rechtsextremen Buchverlage setzen ihre Pro-
dukte in der Bundesrepublik Deutschland ab? 

9. Welche ausländischen rechtsextremen Vertriebsdienste bieten ihre 
Produkte in der Bundesrepublik Deutschland feil? 

10. Wie kann der Verfassungsschutzbericht als Orientierungshilfe die-
nen — wie von der Bundesregierung behauptet —, wenn beispiels-
weise von 41 sonstigen rechtsextremen Organisationen nur zwei 
aufgeführt werden? 

Wie in der Presseerklärung vom 26. August 1993 zur Vorstellung 
des Verfassungsschutzberichtes betont, gibt der Bericht keinen 

erschöpfenden Überblick über alle extremistischen Strömungen 
und Veröffentlichungen, sondern er kann nur wesentliche 
Erkenntnisse vermitteln und Entwicklungen und Zusammen-
hänge bewerten. Er ist als Orientierungshilfe für die geistig

-

politische Auseinandersetzung gedacht, nicht als abschließende 
Aufzählung aller Gruppen und Erscheinungsformen und auch 
nicht als abschließende juristische Würdigung der Aktivitäten 
einzelner Gruppen und Organisationen. 

Im Hinblick auf § 16 Abs. 2 Bundesverfassungsschutzgesetz und 
die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bun-
desverwaltungsgerichts über Werturteile im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit (BVerfGE 40, 287, 293; NJW 1989 S. 3269f.; 
BVerwG in NJW 1989 S. 2272, 2274) sind einer Gesamtdarstellung 
im Sinne der Anfrage außerdem rechtliche Grenzen gesetzt. 

Eine Offenlegung des gesamten Beobachtungsspektrums würde 
zudem durch den Warneffekt die künftige Arbeit der Verfas-
sungsschutzbehörden erschweren und anderen bisher nicht 
gezielt beobachteten Gruppen einen nicht erwünschten Auftrieb 
geben. 


